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Gleichstellung und gemeinsame elterliche Verantwortung: die Rolle der Väter

Parlamentarische Versammlung

I Die Parlamentarische Versammlung hat Gleichstellung im Berufs- und Privatleben konsequent
geördert. Wenngleich sie noch immer nicht ausreichen, können erhebliche Verbesserungen aufdiesem Gebiet
in den meisten Mitgliedstaaten des Europarates beobachtet werden. In den Familien muss die Gleichstellune
zwischen den Eltem vom Augenblick der Ceburt des Kindes an garantiert und geltirdert werden. Die
Beteiligung beider Eltem an der Erziehung des Kindes ist seiner Entwicklung itirderlich. Die Rolle der Väter
in Bezug auf ihre Kinder, auch Kleinkinder, muss besser anerkannt und wertgeschäta werden.

2 Gemeinsame elterliche Verantwonung impliziert, dass Eltem bestimmte Rechte und pflichten und die
verantwortung gegenüber ihren Kindern haben. Tatsächlich sehen sich Väter manchmaljedoch Geseuen,
Praktiken und vorurteilen gegenüber, die dazu führen können, dass ihnen eine dauerhafte Beziehung zu ihren
Kindern vorenthalten bleibt. In ihrer Entschließung l92l (2013) betr. Gleichberechtigung, vereinbarkeit von
Privat- und Berufsleben und gemeinsame verantwortung riefdie versammlung die Regierungen der
Mitgliedstaaten auf' das Recht der väter aufgemeinsame verantwortung zu wahren, indem sie sicherstellen.
dass das Familienrecht im Falre einer Trennung oder Scheidung die Mögrichreit eines gemeinsamen
Sorgerechts für die Kinder im Sinne des Kindeswohls und in gegenseitigem Einvemehmen vorsieht.

3 Die Versammlung legt Wert daraufzu betonen, dass die Achtung des Familienlebens ein Grundrecht
ist, das in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (sEV Nr. 5) und in zahrreichen
intemationalen Rechtsinstrumenten verankert ist. Für einen Elternteil und das Kind ist die Fähigkeit,
zusammen zu sein, ein wesentlicher Teil des Familienlebens. Die Trennung elnes Elternteils vom Kind hat
unheilbare Auswirkungen auf ihre Beziehung. Eine derartige Trennung so'te nur von einem Gericht
angeordnet werden' und zwar nur bei außergewöhnlichen umständen und einer besonders schwerwiegenden
Kindeswohlgefiihrdung.

4 Darüber hinaus ist die Versammlung der festen überzeugung, dass die Entwickrung der gemeinsamenelterlichen verantwortung dazu beirrägt, Geschlechterklischees über die Rolle von Mann und Frau in der
lTtltr " überwinden, und rediglich die soziorogischen veränderungen widerspiegelt, die in den Ietztenfiinfzig Jahren in Bezug aufdie organisation von privat- und Famirienleben stattgefunden haben.

5. Im Lichte der vorstehenden überlegungen ruft die Versammlung die Mitgliedstaaten auf.

5' l ' sofem sie es noch nicht getan haben, das Eufopziische übereinkommen über die Ausübung vonKinderechten (SEV Nr. 160) und das übereinkomien über den Un
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5.2. sofem sie es noch nicht getan haben, das Haager Übereinkommen von 1980 über die zivilrechtlichen

Aspekte internationaler Kindesentführung zu unterzeichnen und/oder zu ralifizieren und es wirksam

umzusetzen sowie dabei insbesondere zu gewährleisten, dass die ftir seine Umsetzung zuständigen

Behörden kooperieren und rasch reagierenl

5.3. sicherzustellen, dass Eltern sowohl in ihren Gesetzen als auch in der Verwaltungspra"ris in Bezug auf

ihre Kinder tatsächlich gleichgestellt sind, so dass jedem Eltemteil das Recht garantiert wird, zugunsten

des Kindeswohls über wichtige Enlscheidungen, die das Leben und die Entwicklung ihres Kindes

betreffen, informiert zu sein und sich an ihnen zu beteiligen;

5.4. in ihren Gesetzen jegliche Unterschiede aufgrund des ehelichen Status von Eltem, die ihr Kind

anerkannt haben, zu beseitigen;

5.5. in ihre Gesetze den Grundsatz der Doppelresidenz nach einer Trennung einzuführen und Ausnahmen

auf Fälle von Kindesmissbrauch oder vernachlässigung oder häusliche Gewalt zu beschränken, wobei die

zeitliche Dauer, die das Kind beijedem Eltemteil lebt, den Bedürfnissen und dem wohl des Kindes

entsprechend angepasst werden sollte;

5.6. das Recht des Kindes zu achten, in allen es betreffenden Fragen gehört zu werden, sofem davon

auszugehen ist, dass es die betreffende Angelegenheit ausreichend versteht;

5.T.beiderGewiihrungvonSozialleistungendaSArrangementderDoppelresidenzzuberücksichtiger-,

5.8.alleerforderlichenMaljnahmenZuergreifen,umsicherzustellen,dassEntscheidungenimHinblickauf

den Aufenthalt des Kindes und das Umgangsrecht voll und ganz umgesetzt werden, auch durch die

Verfolgung von Beschwerden in Bezug aufdie Verweigerung der Übergabe eines Kindes;

5.9. im Rahmen von Gerichtsverfahren in familienrechtlichen Angelegenheiten, an denen Kinder beteiligt

sind,dieMediationzufürdernundgegebenenfallszuentwickeln,insbesonderedurchdieEinfiihrungeines
gerichtlich angeordneten obligatorischen Informationsgesprächs' um den Eltem bewusst zu machen' dass

die Doppelresidenz die beste Option im Hinblick aufdas Wohl des Kindes sein kann' und um aufeine

derartigeLtisunghinzuarbeiten,wobeidaraufzuachtenist,dassdieMediatoreneinegeeigneteAusbildung

erhalten,undwobeieinefachübergreifendeZusammenarbeitnachdemVorbildderCochemerPraxiszu

bevorzugen ist;

5.10. sicherzustellen, dass die Fachkäfte' die bei Gerichtsverfahren in familienrechtlichen

Angelegenheiten in Kontakt mit Kindem kommen' gemäß den Leitlinien des Europarates für eine

kinderfreundliche Justiz die notwendige interdisziplinäre Ausbildung im Hinblick auf die speziellen Rechte

und Bedürfnisse von Kindem unterschiedlicher Altersgruppen sowie in Bezug auf an die Bedürfnisse von

Kindem angepasste Verfahren erhalten;

5.1 l. die Erarbeitung von Betreuungsplänen zu fürdem' die es den Eltern ermöglichen' die wichtigsten

Aspekte des Lebens ihres rino"' 'iUtt 'u 
Uestimmen' und fär die Kinder die Möglichkeit zu schaffen'

eine Überprüfung der sie unmtnelbar betreffenden Vereinbarungen' insbesondere im Hinblick auf ihren

Aufenthalt, zu beantragen;

5.12. eine bezahlte Elternzeit etnzuführen' die von Vätem in Anspruch genomrnen werden kann' wobei

dem Modell nicht übertlagbarer urlaubszeiten der Vorzug gegeben werden sollte'


